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ES bleibt noch das eine Moment im Verhalten der
Berta 3u erörtern, daß ſie ſich weigert, als ſakramentale u irgend
welche Almoſenſpendung 3U übernehmen. Hatte Berta ſich irgendwie
ſchwerer Sünden anzuklagen, ſo konnte reilich der Beichtvater 8Ub
gravi die eiſtung einer angemeſſenen Buße ordern; daß eine nicht
3u große Almoſenſpende für Berta eine angemeſſene Buße ſei, dürfte
auch er 3u leugnen ſein An ſich würde daher eine hartnäckige
Weigerung, dieſe Buße 3U leiſten, von ſchwerer Sünde nich frei ſein.
Allein, pvenn der Beichtvater mer daß CTtQ Qus einer gewiſſen
Idioſynkraſie Almoſengeben nicht U beſtimmen iſt, dann iſt 68 für
ihn höchſt unklug, bei einer Forderung ſtehen zu eiben und nich
lieber eine Abänderung der Buße un ein nderes Werk vorzunehmen.
u  em bliebe ſe eine hartnäckige Weigerung der Berta eine ur
das Beichtſiegel gedeckte geheime ünde, und CS önnte ihretwegen
keinesfalls der an der Kommunionbank Erſcheinenden die heilige Kom
munion verweigert werden.

Auf die geſtellte Frage, ob der Pfarrer berechtigt ſei, die
Berta öffentlich von der heiligen Kommunion zurückzuweiſen, muß
alſo geantworte werden: Nein.

dennoch mn der betreffenden Gemeinde durch die häufigere
Kommunion Bertas Anſtoß erregt werden, ſo könnte und mu dieſer
durch Belehrung von ſeiten des Pfarrers behoben werden.

Dieſe Belehrung hätte dahin 3u zielen, den Pfarrkindern lar
3u machen, daß (S allerdings Pflicht ſei, In beſtimmten Fällen Almoſen
3u geben, daß aber chwerer Schuld die einzelnen durch vielfache
Gründe entſchuldigt ſein können; daß übrigens bei CTtQ indivi—
duelle Gründe und Abnormalität des Geiſtes vorlägen, welche eher
als andere gerade ſie entſchuldigten. leſe Abnormalitä ervorzu—
heben, 0 EU IDR vorliegenden U da Recht, beziehungsweiſe die
Pflicht; 10 EL könnte vielleicht mit Nutzen der CTtQ ſelber erklären,
daß ETL ſeinen Pfarrkindern dieſe Aufklärung ſchuldig ſei, venn ſie
Berta) bei ihrer Kargheit beharre

Auguſt LehmkuhlValkenburg (Holland).
II (Eheſchließung ohne ei und Kommunion.)

ertus, der als Kaplan den Pfarrer un deſſen Abweſenheit mit
allen Befugniſſen vertritt, wird eines Morgens mit der Forderung
eines Brautpaares überraſcht, welches kirchlich getrau werden mo
u die Frage, ob ſie vorher beichten wollten, erhält Albertus von
heiden enn entſchiedenes „Neing noch auch, bemerken ſie weiter,
wünſchen ſie zu kommunizieren, ſondern ſie wünſchten die kirch
liche Trauung, da ſie ſoeben die bürgerliche Trauung vollzogen
hätten Was hat Albertu 3u tun?

Antwort und Löſung Bezüglich des ſlicht näher detaillierten
Falles müſſen mehrere Unterſcheidungen gemacht werden, zunächſt
dieſe, ob für das betreffende Brautpaar behufs Eingehung der Ehe
der Pfarrer, deſſen Stelle Albertus vertritt, zuſtändig iſt oder nicht
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ſt 5⁵ Qus ſich nicht Uſtändig, dann kann allerdings Albertus,weil bei ihm unterdeſſen alle Pfarrechte unterſtellt werden, vor ſichdie Ehe gültig ſchließen laſſen; aber um dies erlaubterweiſ un
3u können, muß ein wichtiger Grund vorliegen oder die Delegationdes zuſtändigen Pfarrers vorhanden ſein. Mit anderen Worten: ſtnicht wenigſtens der eine eil des Brautpaares mn der Pfarrei des
Albertus anſäſſig, oder weilt ELr nicht wenigſtens On ſeit einem
Monat In derſelben, dann hat Albertus unächſt zu fragen, ob ſie ihmdie Befugnis eitens ihres zuſtändigen Pfarrers aufweiſen könnten, oder
was für einen Grund ſie hätten, den eigenen Pfarrer 3U umgehen.Liegt wirklich Delegation or, dann werden der Delegationauch chon die anderen notwendigen Dokumente oder wird der be
glaubigte Ausweis beigefügt ſein, daß die vorſchriftsmäßigen kirchlichen Aufgebote ſtattgefunden aben, und daß irgend enn Ehehindernisnicht vorhanden ſei Liegt Delegation nicht vor, doch aber enn wichtiger Grund für die Brautleute, den eigenen Pfarrer 3u umgehen,dann werden, 1e nach den Umſtänden, die betreffenden Brautleute
zwar zu loben ſein, daß ſie ſich nicht mit der bürgerlichen Trauungbegnügen, ſondern irchlich wollen etraut ſein; auch ird ihnen In
der Regel die Beihilfe nicht unterſag werden dürfen, er
un  en Ziele zu kommen: allein ſie ſind doch darauf hinzuweiſen,daß vor der kirchlichen Eheſchließung die kirchlichen Vorbedingungen
3u erfüllen eien, das kirchliche Aufgebot und der Nachweis, daß der
Schließung dieſer Ehe kein Hindernis Im Wege ſtehe; eine ſofortigeEheſchließ würde 0  er kaum möglich ſein. Letzterer Nachweis,daß nämlich kein Ehehindernis vorliege, iſt immer notwendig, kann
allerdings Im Notfall etwa durch eidliche Ausſage der Brautleute
ſelber geführt werden; vom kirchlichen Aufgebot kann der Pfarrernicht dispenſieren, ondern NuL der Biſchof, und auch dieſer niohne wichtigen Grund. Nur Im extremen Fall einer Notlage, n der
ein Rekurs den Biſchof nicht mögli wäre, könnte etwa der Pfarrer,und hier auch Albertus, vermöge der Anwendung der Epikie erklären,daß der Notfall 3u akut wäre, Um auf der Verpflichtung 3u der ge⸗wöhnlichen Vorſchrift des Aufgebotes eſtehen 3 müſſen Im Falleder Todesgefahr oder der länger andauernden Unmöglichkeit der
kirchlichen Form der Eheſchließung hat ſchon das Dekret Ne temere
die diesbezügliche Vorſorge getroffen, te QAus W VII und VIII des
betreffenden Dekrets hervorgeht. Aehnliche Notfälle, E UrchEpikie zu erledigen ären, werden ſelten vorkommen, ſindjedo nicht undenkbar.

Sind die Brautleute Unſeres Falles Qus der Pfarrei des Albertus,dann werden die bisher berührten Vorfragen erledigt ſein, und (S bleibt
NUL noch die Frage erörtern, ob die Weigerung des Brautpaares,
vor der kirchlichen Eheſchließung die anderen Sakramente der Buße und
des Altares 3u empfangen, Eelnn Grund ſei, die kirchliche Eheſchließungverweigern 3u müſſen oder verweigern 3u können. Daß nämlich die
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Erklärung, nicht beichten und kommunizieren 3u wollen, nicht etwa
auf dem ſchon kurz vorher ſtattgehabten Empfange der Sakramente
beruhe, ondern eine abſolute Abweiſung der Sakramente ſei, wird
Unterſtellt. Nur bei dieſer Unterſtellung hat die obige Frageſtellungeinen vernünftigen Sinn; denn daß der Qttuelle Empfang der Sakra  —
mente der Buße und des Altars unmittelbar vor der Eheſchließungnicht gefordert werden kann, iſt 3u klar von einer Eheſchließung 775Hauſe“, welche das Römiſche Rituale tit C. Cap 4 I zuläßt,önnte on ſchwerli die ede ſein

Den voraufgehenden Sakramentsempfang erwähnt das Rituale
Rom allerdings 17 „Admoneantur DPraeterea Conjuges,
Ut. antequam COntrahant. 8SUà eCCata diligenter Confiteantur Ai
20 Eucharistiam, atque 20 matrimonii Sacramentum SUS-;
Cipiendum pie aCCedant.“ n Grund, auch kein zwingender,ieg darin, daß die chriſtliche Ehe ein Sakrament und zwar enn
Sakrament der Lebenden iſt, 0  L NUL Im Stande der Gnade
empfangen werden darf. Dazu ſt das geeignetſte und ſicherſte Mittel
der Empfang des Bußſakramentes. Und wenn, wie (S von alters herder fromme rau der Chriſten iſt, mit dem Empfang des Eheſakraments auch die heilige Kommunion verbunden wird, dann iſt
S für denjenigen, welcher ſich rgend einer ſchweren Sünde chuldigweiß, ſtrenge Pflicht ur voraufgehende Beicht und prieſterlicheLosſprechung ſich wieder Iu den Gnadenſtand U verſetzen. nwürde allerdings vor der Ehe, ſtreng genommen, die Wiederaus
ſöhnung mit ott UV vollkommene Reue genügen. 0  er gebrauchtdenn auch das Rituale den Ausdruck „Admoneantur“ und ver
meidet es, von einer abſoluten und ſtrengen Pflicht 3u reden.

Hieraus läßt ſich denn auch die paſtorelle Behandlung ent
nehmen, welche Albertu dem Brautpaar des uns beſchäftigendenFalle  8 gegenüber vorzunehmen hat Jedenfalls ſoll EX,  7 ſolange ETL
noch rgend einen Erfolg ſich verſprechen kann, die Brautleute ern  —  2lich mahnen, doch den ⁰ Uralten frommen Brauch aufrecht 3u halten,
vor dem Eheabſ

luß, der auch enn heiliges Sakrament ſei, 3U beichtenund 3u kommunizieren; IMm tande der Sünde Brautaltar treten  .ſei ein chwerer Gottesraub und bringe Segen den Fluch Gottes
auf die bevorſtehende Verbindung Crd Wenn ſie aber mag e
beifügen 5  Um Empfang der heiligen Kommunion ſich Nichicken könnten, dann ſei vielleicht zur Belehrung und zur Wieder—
erlangung de Gnadenſtandes die heilige Beicht nötig, jedenfalls aAber
der vollkommener Reue, das Herz durch irgend welcheere Sünde befleckt ſei , b  , wie C8 ſcheint, das Brautpaar 3udenen gehören, die moraliſch er Im Stande der Sünde ſich be
finden, und ollte gegründete Ausſicht ſein, durch Strenge die be
treffenden 3U threr Pflicht zurückzuführen, dann are C8 ＋daß Albertus hinzufügte: Sollten ſie ſich nicht zum Empfange der
Sakramente der Buße und des Iltars (jedenfalls 3u dem der Buße
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entſchließen, dann möchte 5 nicht die Hand ieten ù einem ſakri⸗
legiſchen Eheabſchluß

Dieſer Verſuch darf ogar al Pflicht de Albertu  U bezeichnet
werden. Denn CU auch nicht der Spender des Sakraments bei
der Ehe iſt, 0 ſetzt CETL doch eine um gewiſſen Sinne notwendige PM  (it
wirkung agu Kann EL er den ſakrilegiſchen Empfang gut veu

hindern, dann fordert ſein Amt dieſes al  S Erfüllung einer Liebes⸗
Pflicht ott gegenüber und den Brautleuten gegenüber.

in aber ſeine diesfallſigen Bemühungen erfolglos oder
vornherein au  1  0  7 dann entſteht die Frage: Soll 23 nu
dieſem Falle die betreffenden von der kirchlichen Eheſchließung ab
weiſen? Darauf iſt durchgehends Nein U antworten Dieſe Antwort
iſt 3u begründen.

Daß Eun o Abweiſen nicht un allen Fällen Platze ſei,
dürfte ur eine Vergleichung mit dem gegenſeitigen Verhalten der
beiden Brautleute egründe werden önnen. Es kann ni bezweifelt
werden, daß enn katholiſches Mädchen AQus wichtigen Gründen nen
Akatholiken, ſei E getauft oder nicht getauft, mit kirchlicher Dispens
heiraten darf; ſon dürfte und könnte die Kirche M keinem Falle
dazu 1  en erteilen. Wohl noch Unbeſtrittener iſt, daß ſie Aus
wichtigen Gründen einen Katholiken heiraten darf, der den Uebungen
ſeiner heiligen Religion entfremdet iſt In AlUl dieſen Fällen ſpendet
ſie, falls der Bräutigam gültig getauft iſt, einem Unwürdigen ein
Sakrament, vermittelt alſo als Spenderin den ſakrilegiſchen Sakraments—
empfang; und doch iſt das für ſie nicht ſündhaft; eil ſie 3u der Ehe als
Vertrag berechtigt iſt, iſt jener unwürdige Empfang des Sakraments

ſeiten des anderen Brautteile a1 eine Zulaſſung von ihrer
Seite 3u beurteilen Um ſo mehr iſt die  8 die Handlung des Prieſters,
der als autoritativer Zeuge des Vertrages fungiert: (5 iſt für ihn
keine Sünde, ſondern das Zulaſſen fremder Sünde, auch Er die
ſogenannte aktive Aſſiſtenz leiſtet, die gegenſeitige Eheerklärung
erfragt und entgegennimmt.

Es bleibt nur übrig 3u erforſchen, ob In den einzelnen olcher
Fälle igens Ein wichtiger Grund für das Zulaſſen der betreffenden Ehe
vorliegen müſſe Für den Aus ſich nicht zuſtändigen Pfarrer dürfte
das 3u bejahen ſein; für den kirchenrechtlich zuſtändigen Pfarrer oder
deſſen offiziellen Stellvertreter nicht De Lugo reite dieſem ſogar
die Befugnis ab, jemand deshalb von der Ehe zurückzuweiſen, weil
EL dieſe Im Stande der Sünde eingehen werde. Die Stelle des großen
Gelehrten findet ſich mn ſeinen Schriften De Sacramentis 11 genere
disp 8. 216 ff „Die Hinderniſſe, welche der Eheſchließung, inſo⸗
fern ſie ein Sakrament ſt, entgegenſtehen, Vie der Verfall un Kirchen—
ſtrafen oder der Zuſtan der Sünde, hindern den Pfarrer mMn Aus
übung ſeine Amtes nicht mehr, als bei Verwaltung der Euchariſtie
und letzten Oelung, velche nicht öffentlich verweigert werden dürfen

eines olchen nicht öffentlichen Hinderniſſes. Derſelbe Grund
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gilt bei der Ehe II noch ſtärkerem Grade, Als bei den anderen QAra·/·
menten; denn etztere müſſen wenigſtens einem öffentlichen Sünder
verweigert werden; aber von der Eingehung der Ehe hat der Pfarrereinen öffentlichen Konkubinarier oder einen öffentlichen Wucherer nichtzurückzuweiſen; denn hier ſt ETL nid ender noch amtlicher Ver
walter des Sakramentes, ondern EL aſſiſtiert bloß als Zeuge oder
öffentlicher btar dieſem eS aber nicht zu, über die Würdigkeitdes Empfängers abzuurteilen, ondern dem Vertrag öffentliche Glaub  ·
würdigkeit 3u verleihen und 3u bezeugen, VaS Unter ſeinen Augenvorgeht Die Mitwirkung des Pfarrers 3JUum unwürdigen Emp⸗fang der Ehe als Sakrament iſt eine rein materielle, und wird ihmnicht zur Schuld gerechnet. Er kann eben ſeine ſſiſtenz nicht ver
weigern, welche c als öffentlicher Beamter leiſten muß Darin
CTL einem öffentlichen btar oder Richter gleich,‚ der auch ſeine Amts⸗
leiſtung zu einem geſetzmäßigen Vertrage nicht verweigern kann. Wenn

aber den betreffenden gut ermahnen und vom unwürdigen Empffang des Sakramentes zurückhalten kann, dann hat das CL·
ing Aus Liebespflicht 3u tun; Allein jener darauf beſteht und
ohne ſich mit ott 3u verſöhnen) die Ehe ſchließen will, dann kann
EL (der Arrer wie oben Tklärt iſt, ſeine Aſſiſtenz nicht verweigern.“Man 1e alſo der gelehrte Theologe le mn der amtlichen Stellungdes zuſtändigen Pfarrers Grund genug, Um auch olche Brautleute,
we Im Stande der Sünde ſind und 8 ELr zuu Sinnesänderunnicht bewegen kann, zur Eheſchließung zuzulaſſen, 14, dieſelben
ſchließlich nicht abweiſen 3u dürfen, ⁰ ange ſie nicht ein eigentlichesEhehindernis 0  en oder nicht etwa von jeder Gemeinſchaft mit der
Kirche ausgeſchloſſen In

Valkenburg Holland A ugu Lehmkuhl
III („Notwehrlüge“ der „geheimer Vorbehalt“.)In einem Aufſatze über „Eduard von Hartmann Syſtem der Ethik“

(Theol U. Gl., VS., 288 75 gibt Dr Strehler die niter⸗
ſcheidung Hartmanns zwiſchen Notlüge zur Abwendung größeren
Schadens und Notwehrlüge gegen unberechtigtes EindringenIn die perſönlichen Verhältniſſe. Die Notlüge iſt nach Hartmann immer
verwerflich, die Notwehrlüge aber ebenſo berechtigt, Vie die Körper⸗
verletzung AQus Notwehr; In eiden Fällen iſt die Vorausſetzung, daß
die Frage oder Gewaltanwendung eine unberechtigte iſt Strehler be
merkt dann: „Mir ſcheint, daß die Annahme dieſer Unterſcheidung
ſich Aus inneren Gründen nahe legt und daß dadurch das Kapitel

inneren Vorbehalt' beträchtlich n Umfang verlteren würde.“
Daß aber mit Annahme der Erlaubtheit der Notwehrlüge das

chriſtliche Sittengeſetz beträchtlich an Konſequenz und Genauigkeit ver
lieren würde, darf Urchaus ni überſehen werden.

Notwehrlüge beſagt eine Lüge Aus Notwehr, eine wiſſentlich
falſche Ausſage und beabſichtigte Täuſchung eines anderen, —Aum deſſen
unberechtigte rage zurückzuweiſen. Gewiß braucht der Menſch mM


